
lnterpellation betr. Signalisation Velowege

Gemäss dem Riehener Velokonzept 2015-2025 soll das Veloroutennetz der Gemeinde

sicher, komfortabel, attraktiv und nutzerfreundlich sein. Ebenfalls in diesem Konzept

werden verschiedene Schwachstellen bezüglich lnfrastruktur, Ausrüstung und Betrieb

aufgelistet und Massnahmen vorgeschlagen, um erstere zu beheben. Etliche dieser

Schwachstellen sind in der Zwischenzeit entschärft oder behoben worden. "Höchste

Priorität haben dabei ljeweilsl Massnahmen, welche eine besonders gefährliche Situation

entschärfen und/oder kurzfristig und kostengünstig realisierbar sind." (Velokonzept

Riehen 2OLS - 2025, Seite 23)

lm Jahr 2OL4,bei der Erstellung des Velokonzepts, wurden jedoch die grosse Zunahme

von elektrisch betriebenen Fahrrädern und deren Auswirkungen nicht vorhergesehen.

Fahrerinnen und Fahrer dieses Fortbewegungsmittel erreichen teilweise Geschwindig-

keiten von bis zu 45 kmlh, was zur Folge hat, dass Zweiräder mitunter schneller unter-
wegs sind als die auf manchen Strassen und Wegen geltende Höchstgeschwindigkeit von

30 km/h resp. 20 km/h.
Laut der neuen, seit 1. April2O22 gültigen Verkehrsregelverordnung des Bundes (VRV)

gelten die signalisierten Höchstgeschwindigkeiten ebenfalls für Fahrräder und

Elektrovelos. Kantone und Gemeinden können somit neu auch Radwege sowie von

Fussgängern und Velofahrern gemeinsam genutzte Wege mit Tempotafeln versehen, um

schnel le Elektrofahrräder abzubremsen.

Die Unterzeichnende möchte deshalb vom Gemeinderat Folgendes wissen:

L. Können die Velowege Rüchligweg und Ziegelgrubenweg mit Tempo-3O-Tafeln

beschildert werden?
2. ln welchem zeitliche Rahmen wäre diese Massnahme realisierbar?

Vielen Dank für die Beantwortung der beiden Fragen

Riehen, 30. Januar 2023
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Katrin Amstutz, Fraktion EVP
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